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1. Schwierigkeiten bei der Umsetzung von energetischen 

Sanierungen bei WEGs auf Grund von 

      Instandsetzungsstaus und Finanzierungsbedarf

2. Lösungsansätze für die Kombination von notwendigen 

Instandsetzungsmaßnahmen mit energetischen 

      Maßnahmen 

    a.) Erstellung ISFP/Individueller Sanierungsfahrplan      

    b.) Instandsetzungskonzept mit Kostenschätzung

3. Praxisbeispiele energetische Sanierungen  
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• Kein Anreiz für  Hausverwaltungen an energetischen 

Sanierungen wegen mangelnder Honorierung für 

Sonderaufgaben . 

• Verwaltervertrag auf Leistungen des Verwalters bzgl. 

Betreuung von Sanierungen anpassen./Sonderentgelt

• Eigentümer wollen keine Ansparung in die Rücklage --- 

sondern geringes monatliches Hausgeld
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1. Schwierigkeiten bei der Umsetzung von energetischen 

Sanierungen bei WEGs

• Finanzierungsplan fehlt in der Regel 

• Unterschiedliche Interessen der Beteiligten

• Schnittstellenproblem zwischen den Beteiligten

• Instandsetzung bei Notwendigkeit ohne ganzheitliches 

Konzept
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• Schnittstellenproblem zwischen den Beteiligten 
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2. Lösungsansätze für die Umsetzung von

    Instandsetzungen kombiniert mit energetischen

    Sanierungen in WEGs

Instandsetzungsmaßnahme ≠ Energetische Maßnahmen 

- zwingend notwendig               - sinnvoll aber nicht notwendig

- Erstellung ISFP(Individueller Sanierungsfahrplan)

- Erstellung Instandsetzungskonzept (Kostenschätzung)
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• Rücklagenkalkulation gemäß Lebenserwartung Bauteile
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Wichtige Information für BAFA & FKG—Förderung/2024

-- BAFA—Bauvertrag mit aufschiebender/auflösender 

    Wirkung ab 01.01.2024
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Bauvertrag für  BAFA

Aufschiebende Bedingung: „Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur 
Umsetzung erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit die BAFA den Antrag (Bezeichnung 
Einzelmaßnahme / eines Sanierungsvorhabens) bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der 
antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei 
wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung 
unverzüglich in Kenntnis setzen.“

oder

Auflösende Bedingung: „Dieser Vertrag erlischt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur 
Umsetzung, sobald und soweit die BAFA den Antrag zur Förderung (Bezeichnung Einzelmaßnahme / eines 
Sanierungsvorhabens) nicht bewilligt sondern ablehnt und die Förderung nicht mit einer Zusage gegenüber 
der antragstellenden Vertragspartei zusagt, sondern mit einem Ablehnungsbescheid versagt (auflösende 
Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und 
den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.“
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FKG-Förderung ab Mai/2024/Unterschied BAFA

Einzelmaßnahmen

FKG-Förderung

Der zu erreichenden U-Wert nach der energetischen 

Sanierung müssen denen im ISFP entsprechen, um 

KFW55 Standard erreichen zu können.

BAFA-Förderung

Der zu erreichenden U-Wert nach der energetischen 

Sanierung müssen den Mindeswerten nach Richtlinie 

entsprechen z.B. Dach 0,14 W/km² Fassade 0,20 W/km²
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Beispielsanierungen Kombination 

Instandsetzung + Energetische Sanierung/Baujahr 1970 

Putzbrunn Sanierung Dach/Fassade/teilweise Fenster 

Balkon nach BAFA  

36 Wohnungen /Bausumme   € 1.429Mio.

-- Förderung BAFA                  € 0,351 Mio.  

-- Finanzierung über Darlehn 2,5% richtig 1,56% Zinssatz 

Besonderheit: Wärmebrücke Attika
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Wärmebrücke zwischen Attikawand/Betondecke 8.OG

Kondenswasser in der Wohnung 

Fassade hat Risse und Farbe blättert ab

1.– Gutachten erstellt und Instandsetzungsbedarf 

      ermittelt
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     Neuer Zustand!!! 

Alter Zustand!!!
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Maßnahme in Varianten planen/ausschreiben

1.—Gerüst

2.– Flachdachsanierung 

3.– Dämmung Attikawand ohne Anstrich Fassade

4.– Dämmung Attikawand mit Anstrich Fassade

5.– Dämmung der Fassade mit Erneuerung Geländer
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- Wärmebrücke Attika beseitigt/Dach/Fassade gedämmt

- Balkonsanierung Erneuerung der Geländer  
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Bleiben Sie 

gelassen.

Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit.
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